17. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Paketzustellern (Artikel 16, 17 und 19 bis 22)


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


17. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Paketzustellern


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(…)


KAPITEL 3 - Abänderungen des Wirtschaftsgesetzbuches


Art. 16 - In Buch XV Titel 3 Kapitel 2 Abschnitt 11/5 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 3. Oktober 2022, wird ein Artikel XV.125/7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. XV.125/7 - Der in Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Januar 2018 über die Postdienste erwähnte Postdiensteanbieter, sein Angestellter oder sein Beauftragter, der die in Artikel 10/1 desselben Gesetzes und seinen Ausführungserlassen vorgesehene Verpflichtung hinsichtlich der Mindestvergütung nicht eingehalten hat, wird mit einer Sanktion der Stufe 2 bestraft.

Mit einer Sanktion der Stufe 3 werden diejenigen bestraft, die bösgläubig die in Artikel 10/1 des Gesetzes vom 26. Januar 2018 über die Postdienste und seinen Ausführungserlassen vorgesehene Verpflichtung hinsichtlich der Mindestvergütung nicht einhalten."


Art. 17 - Artikel XVII.2 des Wirtschaftsgesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. März 2022, wird durch eine Nr. 18 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"18. Nichteinhaltung der Bestimmungen der Artikel 3, 6/1 und 10/1 des Gesetzes vom 26. Januar 2018 über die Postdienste."


 (…)


KAPITEL 5 - Abänderungen des Sozialstrafgesetzbuches


Art. 19 - Im Sozialstrafgesetzbuch wird Artikel 93, abgeändert durch das Gesetz vom 7. November 2011, durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4 - Im Falle einer Verurteilung zu einer Hauptgefängnisstrafe von mehr als sechs Monaten oder einer Geldbuße von mehr als 4.000 EUR wegen eines in Buch II erwähnten Verstoßes gegen einen in Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 26. Januar 2018 über die Postdienste erwähnten Postdiensteanbieter, der in der Liste, erwähnt in Artikel 6/1 § 6 desselben Gesetzes, aufgeführt ist, wird eine Abschrift des Urteils oder des Entscheids an das Belgische Institut für Post- und Fernmeldewesen, erwähnt in Artikel 13 des Gesetzes vom 17. Januar 2003 über das Statut der Regulierungsinstanz des belgischen Post- und Telekommunikationssektors, übermittelt.

Für die Anwendung der Bestimmungen von Absatz 1 werden die Zuschlagzehntel im Fall von strafrechtlichen Geldbußen außer Acht gelassen.

Die Übermittlung erfolgt je nach Fall durch die Kanzlei des Gerichts Erster Instanz oder des Appellationshofs, das beziehungsweise der die Verurteilung ausgesprochen hat, innerhalb eines Monats nach Datum der Verkündung."


Art. 20 - In Buch II des Sozialstrafgesetzbuches wird ein Kapitel 4/1 mit folgender Überschrift eingefügt:

"Kapitel 4/1 - Paketzustellung durch einen Postdiensteanbieter".


Art. 21 - In Kapitel 4/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch Artikel 20 des vorliegenden Gesetzes, wird ein Artikel 180/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 180/1 - Nichteinhaltung der Verpflichtungen hinsichtlich der Paketzustellungszeit

Mit einer Sanktion der Stufe 2 wird der Postdiensteanbieter, sein Angestellter oder sein Beauftragter bestraft, der unter Verstoß gegen das Gesetz vom 26. Januar 2018 über die Postdienste die in den Artikeln 5/3 und 5/4 dieses Gesetzes erwähnten Verpflichtungen hinsichtlich der Erfassung der Paketzustellungszeit nicht einhält.

Für die in Absatz 1 erwähnten Verstöße wird die Geldbuße mit der Anzahl der Paketzusteller multipliziert, für die keine Erfassung der Paketzustellungszeit besteht."




KAPITEL 6 ­ Schlussbestimmung


Art. 22 - § 1 - Vorliegendes Gesetz tritt am zehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 6, 7, 8, 9, 11, 12 und 14.

§ 2 - Artikel 6 tritt am ersten Tag des vierten Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.

§ 3 - Artikel 7 tritt am ersten Tag des siebten Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft und tritt am 1. April 2025 außer Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.

Der König kann das Außerkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.

§ 4 - Artikel 8 tritt am 1. April 2025 in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.

§ 5 - Artikel 9 tritt am 1. Juli 2026 in Kraft.

§ 6 - Artikel 11 tritt am ersten Tag des vierten Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.

§ 7 - Artikel 12 tritt am ersten Tag des siebten Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.



§ 8 - Artikel 14 tritt am ersten Tag des neunten Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 17. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit und der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Selbständigen
D. CLARINVAL

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Die Ministerin der Post
P. DE SUTTER

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

